
ständnıs der Als USUTUC der Kondeszendenz Gottes der demütigen
Herunterlassung Gottes ZUr Rettung des Menschen 1St SIC Sanz menschlich und
doch zugle1ic er NUun fre1 von len Postulaten theologıa gloriae! Sanz
göttlich, wortwörtlich (Verbalinspiration!) Gottes Wort. Diese kleine, VO VT
für diese Ausgabe Uurcnı weiterführende Überlegungen ergänzte Studıe
1st C111C Perle ı dem aum och überschaubaren Meer hermeneutischer 1Lıtera-

mıiıt das Hilfreichste ZU Schriftverständnıiıs W das ich kenne
DIie anschlıießenden Thesen "Kant und Hamann“” (31 36), Zzuerst vorgelira-

SCH auf Feriensemıminar der arrer Gebets-Bruderscha Herbst 1968 und
gleichen Jahr veröffentlicht der "Brüderlichen Handreichung” der VOor-

SaNngCInN der "Theologischen Beiträge” ühren konzentrierter Form ein

die Konfrontation dieser beiden verschiedenen enker als Sternstun-
de der nNeUerenN Gei1stes- und eologiegeschichte Dieser Beıtrag wird
dem 1fte hätten S1C doch gestritten!” erganzt uUurc Bericht über
das 1ire. zwıschen Kant und Hamann geführte espräc über das VO  _ e_
T  = angeregie aber dann doch aufgegebene Projekt EMECINSAMECN Physık
fürKi Zu echter Gemeinsamkeıt der auch C1in ernsthaftes Hören auf-
einander und freundschaftlıches miıteinander Streiten gehö hätte der
e1IiNsamıe Denker der "reinen Vernunft” offensichtlich doch nıcht bereıit

Das Büchlein wird abgeschlossen Urc C11NC chronologıische Tabelle über
en und Werk Hamanns C116 Auflıstung der zugänglichen Primär-
und der wichtigsten Sekundärlhliteratur es lem Ce1n gr0.  ger (und auch

Helmut Burkhardtgul lesbarer!) Beıtrag ZU "Hamann Jahr”

Ulric  aC Sterbehilfe Tötung auf Verlangen Wuppertal Brockhaus 198®%
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Ungefähr derselben elit der der Bundesrepublık der Kampf dıe
reigabe der Abtreibung (Frıstenlösung) tobte empfahl dıe parlamentarıische
Versammlun des Europarates auf iıhrer ordentlichen Sıtzung (29

den Staaten KommıssıonenCD dıe ethische Regeln für die Be-
handlung VON Sterbenden ausarbeıten sollen Was sıch amals unschuldig
anhörte 1ST inzwischen der aktuellsten und ohl auch umstrıiffensten
TIThemen Juristen und Ethikern geworden uch WENNn der BRD bıs heute
och C116 breıte Oifentliıche Dıskussion über Sterbehilfe und Tötung auf Ver-
langen geblieben 1St WIC SIC VOI ungefähr dre1 ahrenartı den
Niederlanden ufbrach wird höchste e1ıt sıch die Evangelı  en
unNnserem Land mit dieser ematl. beschäftigen ine wertvolle dazu
bietet das vorliegende Buch des Krankenhauspfarrers und Beauftragten der KEv
1IrC Rheıinland für Fortbildung und Fragen medizınıscher Ethiık 1C
Eıbach



ach einem bewußt napp gehaltenen Überblick über die Geschichte des
TOblems, in der dıe angefü  en Zıtate leider 1Ur teilweise genau) doku-
mentiert, kommt dem rgebnıis, daß die Eınstellung ng auf Ver-
Jangen, Selbsttötung und Gnadentod nıcht priımär eine Reaktıon auf (angeblich)
ınhumane lebensverlängernde Behandlungen in der Medizın 1St, sondern auf
weltanschaulıiche Überzeugungen zurückgeh Eıbach selbst sucht den Ansatz
be1 der Beurteijlung der Euthanasıe iın der Gottebenbildlichkeit des Menschen
Diese manıfestiert sich nicht in menschlichen Fähigkeiten oder ın idealistischen
erten w1e Freiheit, Vernunft und sıttlıche Autonomıie, sondern in dem gekreu-
zıgten Christus Aus diesem rund kommt dem Menschen Wert £, unabhän-
g1g davon, Wäas Aus sich macht oder welchen Nutzen der Gesellsc
ring Gerade dıe schwächsten Glieder hat sich dıe Gesellschaft
kümmern.

Solange davon ausgehen konnte, alle medizinıschen Behandlungen
en ın sinnvoller Weise verlängern, galt Lebensverlängerung als ethisch
problematisch. Da sıch aber heute der edıizın Möglıchkeiten bieten, Uurc die
eine schwere Leidens- und Sterbenszeit 11UT verlängert wird, gılt als egel, daß

e111UT dann gekämpft werden soll, WE} dadurcheDen geschützt
und Leiden gelınde: werden kann Man wırd also zwıschen einer quantitativen
und qualitativen Seıite des menschlichen Lebens unterscheiden müssen, auch
auf dıe efahr hın, sıch des Verdachtes auszusetzen, eın rteıil ber den Le-
benswert des Menschen fällen

Anstatt VON den gebräuchlichen Dıstinktionen w1e aktıver, passıver, diırekter
und indirekter Euthanasıe auszugehen, hält Eıbach für methodisch sinnvol-
ler unterscheiden zwıschen erstens im Sterben (das als SC
problematısch au  a  9 Zzweıtens dem Verzicht auf lebensverlängernde
nahmen und drittens der ng menschlichen Lebens

Für die Praxis el das der Patıent eine vorgeschlagene lebensver-
längernde Behandlung ab, muß der Arzt diese Entscheidung akzeptieren.
Wünscht dagegen der Patient unbedingt eine lebensverlängernde Behandlung,
auch WEeNnNn Ss1e zwecklos ist, soll in einem aufklärenden espräc dem Patiıen-
ten dıie Unausweichlichkeit des es VOI Augen gefü werden. Im Fall,
der Patient unmündıg oder entscheidungsunfähig 1Sst, ist ach Auffassung
Eibachs folgendermaßen verfahren Wenn der Patıent unne1ulbar 1st
oder unwiıderruflich dem 'Tod entgegengeht, muß eine Änderung des Be-
handlungszieles erfolgen. Von un steht nıcht mehr die Genesung zentral,
sondern das Bemühen, bei voller Garantie der rundpflege eın möglıichst
schmerzfreies und sinnvoll führendesen gewährleisten. Abgebrochen
darf eine Behandlung (z.B ın der Intensivtherapie) 1Ur dann werden, WEeNNn der
‚WEC dem s1e eingeleitet wurde, nıcht mehr erreichen 1st. ılfe ZUm
Tod, ötung auf oder auch ohne erlangen ist aufgrund des 1mM Dekalog nlıe-
dergelegten Tötungsverbotes ausgeschlossen. Gelegentlic INAaS es Grenzfälle
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geben, aber ann hat der Handelnde dıe sıttlıche Verantwortung voll üDer-
nehmen. Neuer gesetzlicher Regeln, w1e eiwa des Alternativentwurfs eines Ge-

über Sterbehilfe, dem sıich der Deutsche Juristentag mehrheitlic aAaNSC-
schlossen hat, bedarf 6S nach Überzeugung des Verfassers jedenfalls nıcht

Abgerundet wird das sehr flüssıg esende Buch Uurc zusammenfassende
Thesen und einen Anhang, der Dokumente enthält, die für die verhandelte 'The-
matık VOIl Bedeutung Sind, WwW1e der Eıd des Hıppokrates, der gegenwärti
gültige Gesetzestext des Strafgesetzbuches SOWI1e der Alternativentwurf ber
Sterbehilfe

Dıe eingeflochtenen Fallbeispiele siınd in ıhrer Anschaulichkeit 101
Die rage, ob 6S wirklich notwendig Ist, sich den bis heute 1mM großen und
gebräuchlichen Distinktionen, w1e aktıve, pass1ıve, direkte und indirekte Euth-
anasıle, entziıehen, ann 1er offenbleiben Dies ist ohnehın ein zweitrang]l-
SCS Problem 1m Vergleich der ache, dıe 6S geht. Und hiler hebt siıch
gesichts der Flut der diesem ema erschıienenen Artıkel, CNrıtften und
Bücher, die weıtgehend alle VOIN dem Selbstverfügungsrecht des Menschen AQus$s-

gehen, Eıbachs unmißverständliches Neın diesem Ansatz und se1n nach-
drückliches Insıtieren araurl, ausschließlich dem dreieinıgen Gott
zusteht, das en nehmen, weil 6S gegeben nat, pOSI1t1V ab Das vorlie-
gende Buch verdient weıte Verbreitung Jürgen-ßurkhard Klautke

Werner Lachmann. Wirtschaft und aßstäbe wirtschaftlichen Aandelns.
Neuhausen-Stuttgart Hänssler, 1987 237 19,80

Angesichts einer Pressemeldung, ach der achtzig Prozent der evangelischen
Jugend, SOWl1e zahlreiche ehrer und Theologen die westliche Wirtschaftsord-
NUNg als ungerecht ablehnen (S 9), beabsic Lachmann die sozlale
Marktwirtschaft verteidigen. Sachliche Informationen ber ökonomische
Zusammenhänge, in die verspricht der Autor ın seinem Vorwort ethi1-
sche und biblische Überlegungen einweben WO (S 10), erscheinen ihm als
der beste Weg, se1ine Leser wegzuführen VON Phantasıen und Utopien

Die der dazu in diesem Buch behandelten Gedanken annn 1er selbst
nıcht als skizzenhafter briß wiedergegeben werden. Um dem Leser aber w_

nıgstens einen 1INATUC Von der 1elza der beleuchteten TIThemen vermıit-
teln, selen die wichtigsten 1er stichwortig aufgezählt.

Zunächst fragt Lachmann ach Notwendigkeıit und Konsequenz wirtschaft-
lıchen Handelns Anschließend untersucht die Grundlagen einer marktwirt-
scha  iıchen Ordnung In diesem usammenhan erorter‘ anderem die

des Preissystems, SOWI1e die rage Von Privateigentum Produktions-
mıiıtteln. Ferner nimmt ZzZum( auf Wettbewerb ellung und rag ach
einer marktgerechten Umweltschutzpolitik. Im vierten Kapıtel geht der Verfas-
SCI auf TODIieme e1n, die sıch ihm aus einer kollektiven Absicherung ergeben
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